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1. Planungsanlass, Planungsziele und Planverfahren 
 
Der Bebauungsplan Nr. 4 für das Gewerbegebiet Fulgengrund ist seit 1998 rechtskräf-
tig. Seitdem wurden zwei Änderungen im vereinfachten bzw. beschleunigten Verfah-
ren durchgeführt. Das Gelände ist erschlossen und bebaut. 
Die vorhandene Bebauung besteht im Wesentlichen aus eingeschossigen Gewerbe-
bauten. Im nordwestlichen Teil des Gewerbegebietes hat sich ein Verbrauchermarkt 
angesiedelt. Die Stellplatzflächen befinden sich an der Doberaner Straße, während 
das Marktgebäude im hinteren Grundstücksteil errichtet wurde. Dessen Erweiterung 
nach Nordosten wurde im Rahmen der 2. Änderung des B-Plans Nr. 4 planerisch vor-
bereitet. 
Im östlichen Teil befinden sich eine Tankstelle, Lager- und Stellplatzflächen einer 
Spedition sowie ein Bauunternehmen mit Gebäuden und Lagerflächen.  
Im Rahmen der dritten Änderung des B-Plans Nr. 4 sollen nun dringend benötigte, 
zusätzliche Lagerflächen in einer Größe von ca. 700 m² für das Bauunternehmen ge-
schaffen werden. Dazu bietet sich eine Fläche direkt im nördlichen Anschluss an die 
vorhandenen Lagerflächen an. Die Fläche liegt brach und steht als Rohboden an. Hier 
befanden sich ein wilder BMX-Parcours sowie Müllablagerungen, die inzwischen be-
seitigt wurden. 
In diesem Bereich war mit der Ursprungsplanung die Anlage einer öffentlichen Park-
anlage vorgesehen, die jedoch bis heute nicht realisiert wurde. Daher wurde mit der 2. 
Änderung des B-Plans Nr. 4 bereits ein Teil dieser Grünfläche für die geplante Erwei-
terung des Verbrauchermarktes zur Verfügung gestellt. 
 
Im Rahmen dieser Planung soll auch der Verlauf des mit der Ursprungsplanung vor-
gesehenen öffentlichen Fußweges innerhalb der Grünfläche angepasst werden, der 
sich in der derzeit geplanten Form nicht umsetzen lässt. 
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Der Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung wurde am 06.12.2012 von der Stadtvertre-
tung gefasst. Da die Grundzüge der Ursprungsplanung mit der kleinteiligen zusätzli-
chen Flächenausweisung nicht berührt werden, soll ein vereinfachtes Bebauungsplan-
Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt werden. 
 
Aufgrund der Inhalte der 3. Änderung des B-Planes Nr. 4 gehen von dieser Planung 
keine erheblichen Umweltauswirkungen aus. Eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung wird nicht begründet, eine Beeinträchtigung von 
Schutzgütern erfolgt nicht. Im vereinfachten Bauleitplanverfahren nach § 13 BauGB 
wird daher von einer Umweltprüfung abgesehen. Jedoch sind Umweltbelange nach 
allgemeinen Grundsätzen zu ermitteln und zu bewerten. Diese müssen 
gegeneinander und untereinander gerecht abgewogen werden. 
 
 
2. Lage und Größe des Geltungsbereiches 
 
Der Geltungsbereich liegt in Kühlungsborn Ost im „Gewerbegebiet Fulgengrund“ und 
schließt direkt an das ausgewiesene Gewerbegebiet an. Er umfasst die Flurstücke 
235/1 sowie jeweils teilweise 234, 253/4, 254/100 und 254/108 der Flur 2, Gemar-
kung Kühlungsborn und ist ca. 0,6 ha groß. 
 
 
3. Planungsrecht, Plangrundlagen 
 
Planungsrechtliche Grundlagen für die Erarbeitung der Änderungssatzung sind: 
- das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 

Sept. 2004 (BGBl. I S. 2414) einschließlich aller rechtswirksamen Änderungen, 
- die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 23.1.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 Investitionserleich-
terungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.4.1993 (BGBl. I S. 466), 

- die Planzeichenverordnung (PlanzV 90) vom 18.12.1990, 
- die Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 18.4.2006 (GVOBl. M-V S. 102) einschließlich aller 
rechtswirksamen Änderungen 

sowie die sonstigen planungsrelevanten, zum Zeitpunkt der Planaufstellung gültigen 
Gesetzesvorschriften, Erlasse und Richtlinien. 
 
Die Planung wird gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem wirksamen Flächennutzungsplan 
der Stadt entwickelt. 
 
Als Plangrundlagen wurden der Lage- und Höhenplan vom 20.02.2013, Vermes-
sungsbüro Bauer, Wismar, die Topographische Karte Maßstab 1:10000, Landesamt 
für innere Verwaltung M-V, Schwerin, der rechtskräftiger Bebauungsplan Nr. 4 in der 
Fassung der 2. Änderung, Lagepläne vom Bauamt Kühlungsborn sowie eigene Erhe-
bungen verwendet. 
 
 
 
 
 



Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 der Stadt Ostseebad Kühlungsborn 
für das "Gewerbegebiet Fulgengrund" 

_________________________________________________________________________________ 

 

4 
 

4. Inhalte der Änderung 
 
Gegenstand der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 ist eine geringfügige Erwei-
terung des Gewerbegebietes in nordöstliche Richtung. Zwecks geplanter Erweiterung 
der Lagerflächen das ansässigen Bauunternehmens wird eine Gewerbegebietsfläche 
(GE) gemäß § 8 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in einer Größe von ca. 675 m² 
neu ausgewiesen. Diese soll über die vorhandene Lagerfläche des Bauunternehmens 
erschlossen werden und benötigt daher keine separate Erschließung. Die Fläche um-
fasst mit dem eingangs genannten, ehemaligen BMX-Parcours einen plateauartigen 
Bereich, der nach Norden und Osten hin mit einer baumbestandenen Böschung ab-
fällt. Die Bäume sollen erhalten und die Böschungs- und Kronentraufbereiche nicht in 
die Lagerflächen mit einbezogen werden. Die vorhandenen Bäume werden erstmals 
im B-Plan Nr. 4 zum Erhalt festgesetzt. Die textliche Festsetzung 3.2 wird auf Anre-
gung der Unteren Naturschutzbehörde um den Zusatz „Der Kronentraufbereich der zu 
erhaltenden Bäume ist von einer Versiegelung freizuhalten“ ergänzt. 
 
Die GE-Fläche wird durch einen schmalen Streifen entlang des Fußweges ergänzt, 
der bereits durch den vorhandenen Zaun vom öffentlichen Bereich getrennt ist und als 
Lagerfläche genutzt wird. Dadurch ergibt sich in der Flächenbilanz eine Gesamt-GE-
Fläche von ca. 720 m². 
Innerhalb des Gewerbegebietes ist ausschließlich die Nutzung als Lagerfläche 
zulässig. Die Errichtung von Hochbauten ist in dieser Lage nicht gewollt und daher 
unzulässig.  
 
Die Grundflächenzahl wird entsprechend der Zweckbestimmung als weitgehend ver-
siegelte oder teilversiegelte Fläche mit 0,9 festgesetzt. Die Überschreitung der nach  
§ 17 Abs. 1 BauNVO zulässigen GRZ von 0,8 um 0,1 erfolgt gemäß § 17 Abs. 2 
BauNVO, um der Zweckbestimmung gerecht zu werden und nicht weitere Flächen 
beanspruchen zu müssen. Die Gründe bestehen also darin, dass aus städtebaulichen 
und landschaftsplanerischen Aspekten so viel wie möglich von den Grünflächen erhal-
ten bleiben soll. Die Lagerfläche soll sich auf den durch die vorhandenen Bäume und 
die Böschungen eingegrenzten Bereich beschränken, der bereits ehemals durch die 
Skater-Bahn sowie durch Ablagerungen genutzt war. Die westliche Abgrenzung bildet 
der Fußweg. Die Beschränkung der flächenmäßigen Ausdehnung des Lagerplatzes 
geht einher mit einer möglichst großen Ausnutzbarkeit dieser begrenzten Fläche. Da-
her wird eine GRZ von 0,9 festgesetzt. 
 
Im Rahmen dieser Planung soll auch der Verlauf des mit der Ursprungsplanung vor-
gesehenen öffentlichen Fußweges angepasst werden. Dieser soll vom Gewerbegebiet 
durch die Grünfläche führen, bei Überwindung der Böschung und des Grabens, und 
auf dem städtischen Wegeflurstück über den Hundesportplatz zur Cubanzestraße und 
in Richtung Hafen/Ostsee führen. Eine Verlängerung in östliche Richtung (Friedhof) ist 
nicht möglich, da sich dort das bebaute Grundstück des Zweckverbandes Kühlung 
befindet. 
Die entsprechende Festsetzung des Fußweges (ca. 252 m²) erfolgt innerhalb der öf-
fentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ (ca. 4932 m²). 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentliche Belange wurde vom Zweckverband 
Kühlung mitgeteilt, dass eine Regenwasser- und eine Abwasserleitung das Plangebiet 
queren. Die Kanäle verlaufen im Bereich des öffentlichen Fußweges bzw. der öffentli-
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chen Grünfläche und z.T. durch die Gewerbefläche. Die Leitungen werden innerhalb 
der GE-Fläche mit einem beidseitigen 4,0 m breiten Leitungsrecht in den B-Plan über-
nommen. Im Bereich der festgesetzten Leitungsrechte ist eine Überbauung oder Be-
pflanzung mit tiefwurzelnden Bäumen oder Sträuchern unzulässig, eine eingeschränk-
te Nutzung als Lagerfläche z.B. für Stückgüter, Baustellencontainer oder Schüttgut bis 
max. 1,50 m Höhe ist zulässig. Damit sollen Schäden an den Leitungen vermieden 
werden. Die im Entwurf vorgesehene, anzupflanzende Hecke am Fußweg entfällt, da 
sich diese genau auf den Leitungen befände. Auswirkungen auf die Bilanzierung er-
geben sich dadurch nicht. Die Erreichbarkeit der Leitungen für den ZVK muss dauer-
haft gegeben sein. 
Das anfallende Regenwasser soll nach Mitteilung des ZVK versickert oder direkt dem 
Vorfluter zugeführt werden.  
 
Abgesehen von diesen geänderten Festsetzungen und den Festsetzungen zur Be-
rücksichtigung der Umweltbelange (vgl. Kap. 5) gelten alle sonstigen Festsetzungen 
des rechtsgültigen Bebauungsplanes Nr. 4 in der Fassung der 2. Änderung uneinge-
schränkt weiterhin fort. 
 
 
5.  Umweltbelange 
 
5.1 Eingriffsregelung gem. § 1a BauGB 
 
Eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 einschließlich des Umweltberichtes ist innerhalb 
eines vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 3 BauGB nicht durchzuführen. Jedoch 
sind die Umweltbelange nach den allgemeinen Grundsätzen zu ermitteln und zu be-
werten. Diese müssen im Anschluss gegeneinander und untereinander gerecht abge-
wogen werden. Diese Abwägung erfolgt im Folgenden in verbalargumentativer Form. 
Da es sich bei den überplanten Grünflächen z.T. um Ausgleichsflächen der Ur-
sprungsplanung handelt, ist es erforderlich, dass der Eingriff in diese Flächen ausge-
glichen wird. Der Verlust an Flächen des vorhandenen Biotoptyps „Offenboden“ bzw. 
in den Randbereichen des Geltungsbereiches „Ruderale Staudenflur“ wurde somit 
bereits innerhalb der Ursprungsplanung berücksichtigt, so dass innerhalb der Planun-
gen zur 3. Änderung der Verlust der Flächen für die geplante Parkanlage zu kompen-
sieren ist.  
 
 
5.2 Berücksichtigung der Umweltbelange 
 
Mit Hilfe der vorliegenden Planungen sollen die Voraussetzungen zur Erweiterung der 
Lagerflächen eines bereits ansässigen Tiefbauunternehmens geregelt werden. Somit 
wird auf einem ca. 675 m² großen Areal gültiges Baurecht für die Erweiterung der Be-
triebslagerflächen vorbereitet. Die Erweiterung des GE-Gebietes erfolgt zum Großteil 
auf Offenbodenflächen, die mit Ablagerungen von Kies, z.T. Bauschutt und Müll belas-
tet waren und in den letzten Jahren als nicht offizielle BMX-Bahn genutzt werden.  
Entlang des künftigen Fußweges soll zur besseren Einbindung in die Landschaft ein 
mindestens 1 m breiter Streifen für die Anpflanzung einer Sichtschutzhecke aus hei-
mischen Gehölzen angelegt. 
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5.3 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen 
 und ihre Bedeutung für den Bauleitplan 
 
Fachplanungen:  Laut Gutachterlichem Landschaftsrahmenplan (GLRP) für 
    die Region Mittleres Mecklenburg – Rostock wird dem 
    Bereich des Untersuchungsgebietes eine geringe bis 
    mittlere Schutzwürdigkeit zugewiesen.  
Schutzgebiete:  Durch die Planänderung werden keine Schutzgebiete 
    betroffen. Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) Nr. 54 A 
     „Kühlung“ befindet sich außerhalb der Ortslage des Ost- 

seebades Kühlungsborn. 
Geschützte Biotope: Im Geltungsbereich der vorliegenden Planneuaufstellung 
    konnten keine gemäß § 20 NatSchAG M-V geschützten 
    Biotope kartiert werden.  
 
 
5.4 Artenschutzrechtliche Stellungnahme /  
 Erfassung besonders geschützter Arten 
 
Aufgrund der Auswertung der Biotop- und Nutzungskartierung und der somit erfassten 
Biotoptypen sowie deren Ausstattung und Artenzusammensetzung kann das Vor-
kommen von Lebens- oder Überwinterungsräumen sowie der Fortpflanzung dienender 
Habitate und einzelner Individuen der gemäß §§ 39 und 44 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) in Verbindung mit der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) ge-
schützten Arten sowie der Arten der Anhänge II und IV der FFH-Richtlinie oder der 
Roten Listen für Deutschland und Mecklenburg-Vorpommern ausgeschlossen werden.  
Relevante Projektwirkungen auf artenschutzrechtliche Belange 
 
Unter Beachtung der Fallkonstellationen (Punkt 7.1 bis 7.7 der „Hinweise zum gesetz-
lichen Artenschutz gem. § 44 BNatSchG bei der Planung und Durchführung von Ein-
griffen“) des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-
Vorpommern wurden nachfolgende Eingriffswirkungen abgearbeitet. 
 

� Gebäudeabbruch 
 
  - entfällt - 
 

� Beseitigung von Bäumen 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Bäume, die höhlenbewohnen-
den Vögeln, Horst- und Koloniebrütern, Fledermäusen sowie an Bäumen vorkom-
menden Käferarten (Eremit, Heldbock) des Anhanges IV der FFH-Richtlinie als Le-
bensraum dienen. Aufgrund des zu geringen jeweiligen Baumalters, des nicht Vor-
handenseins von Höhlen oder Spalten sowie des Fehlens von Horsten können arten-
schutzrechtliche Verbotstatbestände bei der Beseitigung von Bäumen ausgeschlos-
sen werden. Um Verbotstatbestände des § 44 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz zu 
beachten, sind Baumfällungen ebenfalls außerhalb der Vogelbrutzeit (März – Sep-
tember) durchzuführen. Die vorhandenen Bäume am Rand der GE-Fläche werden 
jedoch zum Erhalt festgesetzt. 
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� Beseitigung von Hecken und Buschwerk 
 
Für die Erweiterung müssen kleinere Siedlungsgebüsche sowie einzelne, niedrige 
Hecken im Bereich der Grenze des aktuellen Betriebshofes entfallen. Diese sind au-
ßerhalb der Vogelbrutzeiten (März – September) zu roden. Somit können Verstöße 
gegen artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 
 

� Beseitigung, Verkleinerung bzw. Funktionsverlust von Gewässern 
 
  - entfällt - 
 

� Umnutzung von Flächen 
 
Mit Umnutzung der Flächen durch die Überbauung von Lebensräumen ist mit Auswir-
kungen auf typische Tierarten, wie bodenbrütende Vögel, Amphibien sowie Reptilien 
zu rechnen.  
Das festgestellte Vogelarteninventar weist keine Wertarten auf. Bei dem vorhandenen 
Artenspektrum handelt es sich um die typischen Arten des Siedlungsbereiches. Für 
diese Arten bleibt die Habitatfunktion bei einer Realisierung des Vorhabens auch wei-
terhin in einem räumlichen Zusammenhang erfüllt. 
Damit kein artenschutzrechtlicher Genehmigungstatbestand in Bezug auf Amphibien- 
oder Reptilienarten besteht, ist sicherzustellen, dass die eventuelle Rodung einzelner 
Gehölze sowie die weiteren Tiefbauarbeiten außerhalb der Aktivitätszeiten der Tierar-
tengruppen erfolgt. Bei Umsetzung des Vorhabens bleiben der Landlebensraum bzw. 
eventuelle Migrationskorridore trotz geringer Funktionsverluste erhalten. Es ist zu be-
achten, dass nicht über einen längeren Zeitraum hohlraumreiche Ablagerungen ver-
bleiben, die als Quartiere von Tieren aufgesucht werden und die in den Hohlräumen 
vernichten werden. Auf diese Weise ist zu erwarten, dass keine artenschutzrechtli-
chen Verbote übertreten werden. 
 

� Lärm 
 
Beeinträchtigung durch Lärm kann zur Störung lokaler Populationen geschützter Tie-
rarten (Störungsverbot) und indirekt zum Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten 
für Individuen (Schädigungsverbot) führen. Durch die vorliegende Planung ist mit bau 
und betriebsbedingten Emission zu rechnen. Da durch die vorliegenden Planungen 
keine Tierarten betroffen sind, die mit sensiblen Reaktionen auf befristete Störungen 
reagieren, können artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgeschlossen werden.  
 

� Kollision von Tieren mit mobilen oder immobilen Einrichtungen 
 
  - entfällt - 
 
Bewertung 
Im untersuchten Plangebiet konnten während der Begehungen und der Biotop-
typenkartierung keine Individuen rechtlich geschützter Arten nachgewiesen werden, 
so dass die Planung nicht gegen bestehende Artenschutzrechtsprechung verstößt 
bzw. zusätzliche Ausgleichmaßnahmen nicht erforderlich sind. 
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Vertreter der Avifauna (Amsel, Sperling, Hausrotschwanz, Elster) nutzen das über-
plante Gebiet gelegentlich für die Nahrungssuche. Reproduktionsstätten (Nester, 
Bruthöhlen, etc.) wurden nicht nachgewiesen. 
 
Erfassung des Baumbestandes 
 
Im Zusammenhang mit der Biotop- und Nutzungskartierung wurde der Baumbestand 
des Untersuchungsraumes erfasst und dokumentiert. 
Gemäß Baumschutzkompensationserlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Um-
welt und Verbraucherschutz vom 15.10.2007 ist der Bestand an geschützten Bäumen 
auf Grundlage der Vermessungsunterlagen und eigenen Erhebungen für das Plange-
biet erhoben worden.  
 
Bewertung 
Mit den Planungen. lassen sich sämtliche kartierten Bäume im Bereich der Betriebs-
hoferweiterungsflächen erhalten. Während der Ausführungsarbeiten ist darauf zu ach-
ten, dass die Bäume sowie deren Wurzelraum vor Beschädigungen zu schützen sind.  
 
 
5.6 Erfassung der Biotoptypen 
 
Vorhandene Biotop- und Nutzungstypen wurden vor Ort im Rahmen einer Bestands-
erfassung aufgenommen. Basis für die Zuordnung einzelner Biotoptypen war das vom 
LUNG herausgegebene Heft 2, der Materialien zur Umwelt „Anleitung für die Kartie-
rung von Biotoptypen und FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern“. 
 
Aufgenommene Biotop- und Nutzungstypen die innerhalb oder in unmittelbarer Nähe 
des Plangebietes gemäß der Anlage 9 der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ kartiert 
wurden, sind in der Tabelle 1 zusammengefasst. 
 
Nr. 
Bio-
toptyp 

 
Abk. 

Biotoptyp Betroffenheit 

2.7.1 BBA Älterer Einzelbaum - 
2.7.2 BBJ Jüngerer Einzelbaum - 
2.7.3 BBG Baumgruppe - 
4.5.2 FGB Graben mit intensiver Instandhaltung (teilweise 

verrohrt) 
- 

9.2.1 GMF Frischwiese - 
10.1.5 RHP Ruderale Pionierflur ggf. durch Auf-

schüttung 
10.2.1 RTT Ruderale Trittflur - 
13.2.1 PHX Siedlungsgebüsch aus heimischen Gehölzar-

ten 
Verlust (Pflege-

streifen) 
13.2.3 PHZ Siedlungshecke aus heimischen Gehölzarten - 
13.2.3 PER Artenarmer Zierrasen teilweise versie-

gelt 
13.4.3 PPJ Jüngere Parkanlage (noch nicht realisierter 

Ausgleich der Ursprungsplanung) 
teilweise über-

plant 
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14.4.2 OEL Lockeres Einzelhausgebiet - 
14.7.5 OVL Straße - 
14.7.8 OVP Parkplatz, versiegelte Freifläche - 
14.8.2 OIG Gewerbegebiet - 
14.11.

1 
OBS Brachfläche der städtischen Siedlungsgebiete - 

Tabelle 1: Biotop- und Nutzungstypen, gem. Anlage 9/Hinweise zur Eingriffsregelung, LUNG 
1999 
 
 
5.7 Planwirkungen 
 
Der Anteil der versiegelten Flächen in der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 ist 
naturgemäß größer als in der ursprünglichen Planung. Der höhere Versiegelungsgrad 
ist der notwendigen Erweiterung der Lagerflächen des benachbarten Tiefbauunter-
nehmens geschuldet. Hierfür müssen Flächen in Anspruch genommen werden, die 
derzeitig durch großflächige Offenbodenbereiche gekennzeichnet sind. Vorhandene 
Gehölze sind durch die vorliegende Planung nicht direkt betroffen. In der Ursprungs-
planung sind im Bereich der Flächen der 3. Änderung Baumanpflanzungen vorgese-
hen. Drei der sechs vorgesehenen Baumstandorte werden im Zuge der 3. Ände-
rungsplanung auf das nördlich gelegene Flurstück 235/1 verlegt. Durch den nicht in 
der Ursprungsplanung vorgesehenen Erhalt der Gehölze am westlichen und nördli-
chen Rand der Betriebshoferweiterungsfläche wird eine bessere Einbindung in das 
Landschafts- bzw. Ortsbild erreicht. Die entfallenden weiteren drei ursprünglich ge-
planten Baumstandorte wurden somit kompensiert und müssen nicht an anderer Stel-
le neu ausgewiesen werden. 
 
Aufgrund der Kleinflächigkeit der vorliegenden Planung bzw. der bestehenden, nut-
zungsbedingten Beeinträchtigungen sind die zu erwartenden Eingriffe in das Land-
schaftsbild, den Wasserhaushalt sowie das Klima als sehr gering zu betrachten und 
können somit vernachlässigt werden. 
 
Der Verlust von Flächen der Offenbodenbiotype ist durch die notwendige Lagerplatz-
erweiterung bedingt. Bei Nichtausführung der Planungen der 3. Änderung würden die 
Areale des genannten Biotoptyps durch die Ausbreitung von ruderalen Staudenfluren 
und Brombeersträuchern in den nächsten Jahren verloren gehen. Somit können die 
zu erwartende Eingriffe in die genannten, artenarmen Biotoptypen als eher geringwer-
tig abgewogen werden. 
 
Innerhalb der Planungsarbeiten wurde versucht, den Umweltbelangen hinsichtlich ei-
ner flächensparenden Entwicklung in Bezug auf das Gemeindegebiet gerecht zu wer-
den. Darüber hinaus wurden die Umweltbelange durch den Erhalt von Bäumen und 
die Festsetzungen zur Neuanpflanzungen von heimischen Gehölzen berücksichtigt. 
Weiterhin wurde festgesetzt, dass vorhandene Altanlagen, Bauschutt und Müllablage-
rungen ordnungsgemäß zu entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zuzuführen sind.  
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5.8 Bilanzierungsberechnung 
 
Durch die Planung kommt es zu Flächenverlusten von Offenbodenbiotoptypen. Als 
betroffener Biotoptyp ist jedoch die „Jüngere Parkanlage“ zu Grunde zu legen, da die-
se als Ausgleichsmaßnahme in der ursprünglichen Bebauungsplanung festgesetzt 
war (sie wurde allerdings noch nicht realisiert). Die Parkanlage sollte der Abschirmung 
des Gewerbegebietes zur freien Landschaft dienen.  
 
Flächenbilanz (Biotopverlust) 
 
Ermittelte Fläche Konkretisiertes  Wirkungsfaktor  Kompensationsflächen- 
des betroffenen      x biotoptypbezogenes  x          = äquivalent (Bedarf) 
Biotoptyps  Kompensationserfor- 
   dernis (Stufe 1 bis 2) 

 (nach „Hinweise zur Eingriffsregelung“; LUNG 1999 / Heft 3) 
 

Verlust des Biotoptyps: Jüngere Parkanlage 
  (Kompensationserfordernis: 1) 
       675 m² x 1,0 x 0,75 = 506,25 Punkte 
 
Flächenbilanz (Versiegelung) 
 
Ermittelte Fläche Konkretisiertes  Wirkungsfaktor  Kompensationsflächen- 
des betroffenen      x biotoptypbezogenen  x          = äquivalent (Bedarf) 
Biotoptyps   Kompensationserfor- 
(x 0,9 GRZ)  dernis (Stufe 1) 
   (+0,5 Vollversiegelung)  

(nach „Hinweise zur Eingriffsregelung“; LUNG 1999 / Heft 3) 
 

Versiegelung von Offenbodenbiotoptypen 
  (Kompensationserfordernis: 1) 
      (675 m² x 0,9) x 1,5 x 0,75 = 683,44 Punkte  
       _______________________________ 

 
Gesamtkompensationserfordernis: =  1.189,69 Punkte 

 
Durch die Eingriffe der vorliegenden 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Ge-
werbegebiet Fulgengrund“ kommt es zu einem Verlust an ursprünglichen Ausgleichs-
flächen sowie zu einer Neuversiegelung. Nach den Berechnungen gemäß der „Hin-
weise zur Eingriffsregelung“; LUNG 1999 / Heft 3 werden somit 1.190 Punkte Kom-
pensationsflächenäquivalent (KFÄ) als Ersatz für die abgängigen Ausgleichs- bzw. 
Bestandsflächen benötigt.  
 
 
5.9 Geplante Kompensationsmaßnahmen  
 
Allgemein 
 
Um Eingriffe, welche bei Umsetzung der vorliegenden Planung erwartet werden, voll-
ständig ausgleichen zu können, sind Maßnahmen zum Ausgleich außerhalb des 
Plangebietes in Höhe von 1.190 Punkten Flächenäquivalent erforderlich.  
Der externe Ausgleich wird auf dem Flurstück 376/4, der Flur 2, Gemarkung Küh-
lungsborn festgesetzt. Mit dem Ermöglichen einer natürlichen Sukzession auf 600 m² 
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Ackerfläche wird das verbleibende Flächenäquivalent von 1.190 Punkten vollständig 
ausgeglichen (vgl. nachfolgende Tabelle).  
Bei der Ausgleichsfläche handelt es sich um einen intensiv genutzten Acker am 
Wittenbecker Landweg, der somit in einem räumlichen Zusammenhang zu den Ein-
griffsflächen liegt. Von der Stadt Ostseebad Kühlungsborn wurde hier, zum Zweck 
eines großen Biotopverbundes, eine Sammelausgleichsfläche angelegt, auf der be-
reits mehrere Ausgleichsmaßnahmen realisiert wurden.  
Alle Kompensationsmaßnahmen am „Gnittbarg“ sollen zusammen Ausgleichsfunktio-
nen diverser B-Planeingriffe und Aufgaben der Pufferung zwischen den Siedlungsflä-
chen der Stadt Ostseebad Kühlungsborn sowie der freien Landschaft in Richtung Bad 
Doberan übernehmen.  
Da die Distanz zwischen der Kompensationsfläche und benachbarter „Störquellen“ 
zwischen 50 m und 200 m beträgt, wird der Leistungsfaktor für die geplante Pflanzung 
mit 1 angesetzt. 
 

 
Somit wird durch die Umsetzung der geplanten Kompensationsmaßnahmen auf dem 
Flurstück 376/4, Flur 2, Gemarkung Kühlungsborn das ermittelte naturschutzfachliche 
Kompensationserfordernis erreicht. 
 
 
5.10 Grünordnerische Festsetzungen 
 
Erhaltenswerte Grünstrukturen innerhalb der Grenzen des räumlichen Geltungsberei-
ches der 3. Änderung des B-Planes Nr. 4 wurden in die Planung aufgenommen und 
zum dauerhaften Erhalt festgesetzt. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um jüngere 
Einzelbäume im Randbereich der zukünftigen Lagerplatzerweiterungsflächen. Der 
Kronentraufbereich ist zum Schutz der zu erhaltenden Bäume von einer Versiegelung 
freizuhalten. 
 
Aufgrund der festgesetzten Schutz- und Minderungsmaßnahmen werden die Umwelt-
belange in der vorliegenden Planung intensiv berücksichtigt.  
Die festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden dem Eigentümer der 
Grundstücke 5 und 6 im Teilgebiet 2 (TG-2- im Ursprungs-B-Plan) gemäß §§ 1a und 9 
Abs. 1a BauGB zugeordnet. Die Sicherung erfolgt im städtebaulichen Vertrag mit der 
Stadt. 
 
 
6. Sonstiges 
 
Die Straßenanbindung und die sonstigen Erschließungsanlagen im Plangebiet sind 
vorhanden und erfahren durch die Planung keine Veränderung. Die geregelte Ver- 
und Entsorgung des Gebietes ist durch die vorhandenen Anschlüsse bzw. An-
schlussmöglichkeiten gewährleistet.  

Kompensationsmaßnahme Fläche Kompensations- 
wertzahl 

Leistungs-
faktor 

Flächen- 
äquivalent 

Nutzungsaufgabe Acker-
fläche und natürliche Suk-
zession  

 
600 m² 

 
2 

 
1 

 
1.200  

Punkte KFÄ 
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Die Beteiligten sollen bei Ausbauplanungen frühzeitig in die Ausführungsplanung ein-
bezogen werden, um die gleichzeitige Einbringung der Ver- und Entsorgungsleitungen 
zu gewährleisten. Die Mindestabstände zu Leitungen sind bei Bau- und Anpflan-
zungsmaßnahmen zu beachten.  
Nennenswerte zusätzliche Emissionen sind durch die Erweiterung der vorhandenen 
Lagerfläche nicht zu erwarten.  
 
Der Geltungsbereich der Satzung liegt innerhalb der Trinkwasserschutzzone III B der 
Wasserfassung Kühlungsborn-Bad Doberan. Die damit verbundenen Verbote und 
Nutzungsbeschränkungen zum Trinkwasserschutz gemäß der Richtlinie für Trinkwas-
serschutzgebiete - 1. Teil "Schutzgebiete für Grundwasser" (DVGW Regelwerk Ar-
beitsblatt W 101) sind zu beachten. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Bodendenkmalfunde in den nachricht-
lich übernommenen Bereichen bekannt. Diese liegen jedoch im Wesentlichen außer-
halb des Änderungsbereichs. Werden unvermutet Bodendenkmale entdeckt, ist dies 
gem. § 11 Abs. 2 DSchG M-V unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde an-
zuzeigen. Fund und Fundstelle sind bis zum Eintreffen eines Vertreters des Lande-
samtes für Kultur und Denkmalpflege bzw. der Kreisbodendenkmalpflege in unverän-
dertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der 
Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes er-
kennen. 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind in dem Geltungsbereich der Satzung keine 
Altablagerungen oder Altlastenverdachtsflächen bekannt. Werden bei Bauarbeiten 
Anzeichen für bisher unbekannte Belastungen des Untergrundes (unnatürlicher 
Geruch, anormale Färbung, Austritt verunreinigter Flüssigkeiten, Ausgasungen, 
Altablagerungen) angetroffen, ist der Grundstücksbesitzer gem. § 11 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zur ordnungsgemäßen Entsorgung des 
belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Auf die Anzeigepflicht beim Umweltamt des 
Landkreises, Sachgebiet Altlasten/Immissionsschutz wird hingewiesen. 
 
Schädliche Bodenveränderungen sind zu vermeiden. Bei den Erdarbeiten anfallender, 
unbelasteter Mutterboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes wieder zu verwerten oder einer externen 
Wiederverwertung zuzuführen. 
 
 
 
Stadt Ostseebad Kühlungsborn, den ....................  ........................................ 

Karl, Bürgermeister 
 
Planverfasser:  

 

 


